
 

 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

 
 
I. Allgemeines, Geltungsbereich  

 

1.  

Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für 

alle gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen 

und Leistungen, soweit sie nicht durch eine aus-

drückliche schriftliche Vereinbarung abgeändert 

oder ausgeschlossen werden.  

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 

für alle Verträge mit Unternehmen, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich 

rechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und 

sonstige Leistungen unter Einschluss von Werkver-

trägen und Lieferung nicht vertretbarer Sachen.  

 

2.  

Bedingungen des Geschäftspartner werden aus-

drücklich widersprochen, sie verpflichten auch 

dann nicht, wenn rm (Radkersburger Metallwaren-

fabrik) ihnen nicht nochmals nach Eingang bei ihr 

widerspricht. Sollten die vorliegenden  Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von rm geändert werden, 

wird dem Geschäftspartner eine geänderte Fas-

sung übermittelt. Die Änderung gilt als genehmigt, 

wenn nicht binnen zwei Wochen ab Erhalt wider-

sprochen wird.  

 

3.  

Sämtliche Angebote sind freibleibend. Mündliche 

Vereinbarungen und Zusicherungen von Mitarbei-

tern von rm im Zusammenhang mit dem Vertrags-

abschluss werden erst durch die schriftliche Bes-

tätigung durch rm verbindlich.  

 

4.  

Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln 

sind im Zweifel die incoterms in ihrer jeweils neu-

esten Fassung.  

 

Die Übersendung von Katalogen, Prospekten oder 

Preislisten verpflichtet rm nicht zur Lieferung. 

Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen 

bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen 

oder fernschriftlichen Bestätigung von rm. Mündli-

che Nebenabreden sind ungültig.  

 

5.  

Die zu den Angeboten gehörigen Unterlagen wie 

Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, Maß- und 

Gewichtsangaben und sonstige Leistungsbeschrei-

bungen sind nur als Näherungswerte zu verstehen 

und stellen insbesondere keine Zusicherungen von 

Eigenschaften dar, sofern sie nicht ausdrücklich 

schriftlich als verbindlich bezeichnet werden.  

 

6. 

Konstruktionsänderungen von Seiten des Ge-

schäftspartners werden, sofern diese möglich 

sind, nur nach rechtzeitiger schriftlicher Bekannt-

gabe durchgeführt. 

 

 

 



 

II. Preise und Zahlung  

 

1. 

Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die im 

Angebot angeführten Preise, ansonsten jene Preise 

und Bedingungen der bei Vertragsabschluss gülti-

gen Preisliste. Zusätzliche Lieferungen und Leis-

tungen werden gesondert verrechnet. Die im An-

gebot angeführten Stückpreise gelten allerdings 

nur für die dort genannten Stückzahlen. 

 

2.  

Ändern sich später als vier Wochen nach Ver-

tragsabschluss Abgaben oder andere Fremdkos-

ten, die im vereinbarten Preis enthalten sind, oder 

entstehen sie neu, ist rm im entsprechenden Um-

fang zu einer Preisänderung berechtigt.  

 

3.  

Die Preise gelten in Euro exklusive der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer.  

 

4.  

Falls nichts anderes vereinbart oder in der Rech-

nung angegeben, ist der Kaufpreis innerhalb von 

10 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Skontoab-

zug fällig und in der Weise zu zahlen, dass rm am 

Fälligkeitstag über den Betrag verfügen kann. 

Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Geschäfts-

partner.  

 

5.  

Bei Zahlungsverzug ist rm berechtigt, weitere 

Lieferungen mit schriftlicher Verständigung an den 

Geschäftspartner bis zur vollständigen Bezahlung 

auszusetzen oder das Vertragsverhältnis mit sofor-

tiger Wirkung aufzulösen. Weiters  

ist rm berechtigt, die Liefergegenstände auf Ge-

fahr und Kosten des Geschäftspartner einzulagern 

und sich hiefür einer Spedition oder eines Lager-

halters zu bedienen. Die Lagerkosten sind vom 

Geschäftspartner zu bezahlen. Falls der Ge-

schäftspartner die Annahme in der Nachfrist ver-

weigert, ist rm berechtigt, vom Vertrag zurückzu-

treten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 

verlangen.  

 

6.  

Bei Überschreitung des Zahlungszieles oder bei 

Verzug verrechnet rm Zinsen in Höhe von 12 %, es 

sei denn, höhere Zinssätze sind vereinbart. Die 

Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens 

bleibt vorbehalten.  

 

7.  

Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, 

dass der Zahlungsanspruch von rm durch man-

gelnde Leistungsfähigkeit des Geschäftspartner 

gefährdet wird oder gerät der Geschäftspartner 

mit einem erheblichen Betrag in Zahlungsverzug 

oder treten andere Umstände ein, die auf eine 

wesentliche Verschlechterung  der Leistungsfähig-

keit des Geschäftspartner nach Vertragsabschluss 

schließen lassen, stehen rm die Rechte aus § 

1052 ABGB zu; rm ist dann auch berechtigt, alle 

noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden 

Geschäftsverbindung mit dem Geschäftspartner 

fällig zu stellen.  

 

 

 



 

8.  

Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf 

den Rechnungswert ausschließlich Fracht und 

setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen 

Verbindlichkeiten des Geschäftspartner im Zeit-

punkt der Skontierung voraus. 

 

9.  

Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrech-

nungsbefugnis steht dem Geschäftspartner nur 

insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestrit-

ten oder rechtskräftig festgestellt sind.  

 

III. Lieferung, Lieferfristen und –termine  

 

1.  

Die Lieferverpflichtung von rm steht unter dem 

Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbeliefe-

rung, es sei denn, die nicht richtige oder verspäte-

te Selbstbelieferung ist durch rm verschuldet.  

 

2.  

Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Lieferfris-

ten beginnen mit dem Datum der Auftragsbestäti-

gung und gelten nur unter der Voraussetzung 

rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des 

Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Ver-

pflichtungen des Käufers, wie beispielsweise Bei-

bringung aller behördlichen Bescheinigungen, Be-

reitstellung an Akkreditiven und Garantien oder 

Leistungen von Anzahlungen.  

 

3.  

Im Falle des Lieferverzuges kann der Geschäfts-

partner eine angemessene Nachfrist setzen und 

nach deren erfolglosem Ablauf vom Vertrag zu-

rücktreten. Schadenersatzansprüche richten sich 

in solchen Fällen nach den unter Punkt VI. festge-

legten Bedingungen.  

 

4.  

rm ist berechtigt, die Lieferverpflichtung in Teillie-

ferungen zu erfüllen.  

 

5.  

Fälle höherer Gewalt entheben rm von der Liefer-

pflicht. Das Gleiche gilt für alle unvorhergesehe-

nen, vom Willen von rm unabhängige Störungen 

und Erschwerungen der Liefermöglichkeit, wie 

Betriebsstörungen aller Art, Rohstoffmangel und 

behördliche Maßnahmen, welcher Art auch immer.  

 

IV. Eigentumsvorbehalt  

 

1. 

Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt bis 

zur Bezahlung des Kaufpreises und völliger Tilgung 

aller weiteren Forderungen aus früheren Lieferun-

gen bzw. bis zur Einlösung aller hingegebenen 

Wechsel und Schecks ausdrücklich vorbehalten.  

 

2.  

Bei Verarbeitung und Verbindung der Vorbehalts-

ware mit anderen Waren durch den Geschäfts-

partner steht rm das Miteigentum an der neuen 

Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 

Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen 

Waren zu. Erlischt das Eigentum von rm durch 

Verbindung oder Verarbeitung, so überträgt der 

Geschäftspartner rm bereits jetzt die ihm zuste-

henden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an 



 

der neuen Sache im Umfang des Rechnungswertes 

der Vorbehaltsware.  

 

3.  

Der Geschäftspartner darf die Vorbehaltsware nur 

im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen nor-

malen Geschäftsbedingungen und solange er nicht 

in Verzug ist, weiterveräußern, vorausgesetzt, 

dass er mit seinem Abnehmer einen Eigentumsvor-

behalt vereinbart und dass die Forderungen aus 

der Weiterveräußerung auf rm übergehen. Zu an-

deren Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er 

nicht berechtigt.  

 

4.  

Die Forderungen des Geschäftspartners aus der 

Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden 

bereits jetzt an rm abgetreten.  

 

5.  

Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigun-

gen durch Dritte hat der Geschäftspartner rm un-

verzüglich zu benachrichtigen.  

 

6.  

Der Geschäftspartner trägt alle Kosten, die zur 

Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport 

der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, 

soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden.  

 

7.  

Gerät der Geschäftspartner in Zahlungsverzug 

oder löst er einen Wechsel bzw. Scheck bei Fällig-

keit nicht ein, ist rm berechtigt, die Vorbehaltswa-

re zurückzunehmen und zu diesem Zweck gegebe-

nenfalls den Betrieb des Geschäftspartners zu 

betreten.  

 

8.  

In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der 

Vorbehaltsware durch rm liegt kein Rücktritt vom 

Vertrag vor.  

 

V. Versand, Gefahrenübergang, Verpackung 

 

1.  

rm ist berechtigt, den Versandweg und  

–mittel sowie Spediteur und Frachtführer zu 

bestimmen.  

 

2.  

Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware 

muss vom Geschäftspartner unverzüglich abgeru-

fen werden, andernfalls ist rm berechtigt, sie nach 

Mahnung auf Kosten und Gefahr des Geschäfts-

partners nach freier Wahl zu versenden oder nach 

eigenem Ermessen zu lagern und sofort in Rech-

nung zu stellen.  

 

3.  

Wird ohne Verschulden von rm der Transport auf 

dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen 

Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so ist rm 

berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem 

anderen Ort zu liefern. Die dadurch entstehenden 

Mehrkosten trägt der Geschäftspartner. Dem Ge-

schäftspartner wird vorher Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben.  

 

 

 



 

4.  

Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur 

oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlas-

sen des Lagers oder des Lieferwerks geht die Ge-

fahr, bei allen Geschäften, auch bei frei-Haus-

Lieferungen, auf den Geschäftspartner über. Die 

Kosten des Transportes bzw. Versandes hat der 

Geschäftspartner zu tragen. Die angegebenen 

Liefertermine gelten ab Werk.  

 

5.  

Für die Versicherung sorgt rm nur auf Weisung und 

Kosten des Geschäftspartners.  

 

6.  

Die vom Geschäftspartner gewünschte oder von 

rm für notwendig erachtete Verpackung wird als 

entgeltlich verrechnet. Für Schutz- und/oder 

Transporthilfsmittel sorgt rm nach eigener Erfah-

rung auf Kosten des Geschäftspartners. Kosten 

des Geschäftspartners für die eigene Entsorgung 

der Verpackung werden von rm nicht übernommen.  

 

7.  

rm ist zu Teillieferungen im zumutbaren Umfang 

berechtigt. Branchenübliche Mehr- und Minderlie-

ferungen zumindest im Ausmaß von +/- 10 % der 

Bestellmenge sind zulässig. Zur Verrechnung ge-

langen die tatsächlich gelieferten Stückzahlen.  

 

8.  

Überschreiten die einzelnen Abrufe aus einem 

Rahmenvertrag insgesamt die Vertragsmenge, so 

ist rm zur Lieferung der Mehrmenge berechtigt, 

aber nicht verpflichtet.  

 

VI. Gewährleistung, Haftung  

 

1.  

Ist der Kauf für beide Vertragspartner ein Han-

delskauf, ist die Ware gemäß § 367 HGB durch 

den Geschäftspartner unverzüglich nach Abliefe-

rung zu untersuchen und sind Sachmängel der 

Ware unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt insbeson-

dere auch für die Stückzahl der gelieferten Ware. 

Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung inner-

halb dieser Frist nicht entdeckt werden können, 

sind – unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- 

und Verarbeitung – unverzüglich nach Entdeckung, 

spätestens vor Ablauf der vereinbarten oder ge-

setzlichen Gewährleistungsfrist schriftlich anzu-

zeigen.  

 

2.  

Bei berechtigter, fristgerechter Mängelrüge kann 

rm nach Wahl den Mangel beseitigen oder eine 

mangelfreie Ware liefern. Bei Fehlschlagen oder 

Verweigerung der Nacherfüllung kann der Ge-

schäftspartner nach erfolglosem Ablauf einer an-

gemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten oder 

den Kaufpreis mindern. Ist der Mangel nicht erheb-

lich oder ist die Ware bereits verarbeitet oder um-

gestaltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.  

 

3. 

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacher-

füllung werden von rm nur übernommen, soweit 

sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum 

Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwen-

dungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte 

Ware an einem anderen Ort als dem vereinbarten 

Erfüllungsort verbraucht worden ist, werden nicht 



 

übernommen, es sei denn, dies entspreche ihrem 

vertragsgemäßen Gebrauch.  

 

4.  

Schadenersatzansprüche des Geschäftspartners 

sind ausgeschlossen, außer sie beruhen auf Vor-

satz oder grober Fahrlässigkeit oder Verletzungen 

einer wesentlichen Vertragspflicht. Im Übrigen ist 

die Haftung von rm auch für Mangel– und Mangel-

folgeschäden ausgeschlossen.  

 

5.  

Eine Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsge-

setz oder aus anderen Bestimmungen abgeleitete 

Produkthaftungsansprüche für Sachschäden an 

betriebsgenutzten Gegenständen von Unternehmen 

ist ausgeschlossen. Der Geschäftspartner ver-

pflichtet sich, den Ausschluss der Haftung für 

unternehmerische Sachschäden gemäß Produkt-

haftungsgesetz bei Weiterveräußerung der Ware 

einschließlich dieser Bestimmungen zu überbinden.  

 

VII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzu-

wendendes Recht  

 

1.  

Erfüllungsort für die Lieferungen ist der Sitz von 

rm.  

 

2.  

Gerichtsstand ist nach Wahl von rm der Sitz der 

Hauptniederlassung von rm oder der Sitz des Ge-

schäftspartners.  

 

 

 

3.  

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen rm und dem 

Geschäftspartners gilt das österreichische Recht. 

Die Bestimmungen des Wiener UN-

Übereinkommens vom 11.4.1980 über Verträge 

über den internationalen Warenkauf finden keine 

Anwendung.  

 

VIII. Sonstiges  

 

1.  

Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 

sind bzw. werden, berührt dies die Wirksamkeit 

der verbleibenden Bestimmungen nicht. Bei Vorlie-

gen einer Regelungslücke werden die Vertragspar-

teien eine der unwirksamen oder unvollständigen 

Bestimmungen möglichst nahe kommenden 

rechtswirksame Ersatzreglung treffen. Die Gültig-

keit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unbe-

rührt.  

 


